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gegen Gutscheine den betreffenden Gemeinden iiberlassen werden. Dieser Befehl
hat der Armee viel Geld gekostet. Richtig wire es gewesen, wenn dieses Material
pro Division zentral gelagert und unterhalten worden wire. Als namlich das
Regiment wenige Monate spiter fir die Einrichtung der neuen Winterkantonne-
mente zum Beispiel Ofen bei den in Frage stehenden Gemeinden wieder abholen
wollte, waren diese bereits verschwunden. Die verantwortlichen Organe dieser
Gemeinden entledigten sich der Verantwortung mit der Ausrede, die Truppe habe
diese Ofen bereits abgeholt. Tatsache ist jedoch, dafl ein Teil der Bevélkerung
nach Abzug der Truppe alles mit Beschlag belegt hatte, was gerade gebraucht
werden konnte. Zudem verdarb ein Teil des gelagerten Materials zufolge unzweck-
mifiiger Lagerung oder verrostete. (Fortsetzung folgt)

Abédnderung der Verfiigung iiber die Ausriistung
des Heeres mit Schuhwerk

Das eidgendssische Militirdepartement hat am 2. August 1948 eine Verfiigung
erlassen, die in Abidnderung der bisher giiltigen Bestimmungen mit Rickwirkung
ab 1.Mai 1948 folgendes anordnet:

In den Rekruten-, Unteroffiziers-, Offiziers-, Flieger-, Fou-
rier-und Sanitidtsgefreitenschulen wird wihrend des Dienstes defekt
gewordenes Ordonnanzschuhwerk der Offiziere (einschliellich private Stiefel der
Offiziere), Unteroffiziere, Soldaten, Rekruten und Hilfsdienstpflichtigen zulasten
der Dienstkasse repariert. Eine Neubesohlung von Ordonnanzschuhwerk (einschlief3-
lich private Stiefel der Offiziere) zulasten des Staates darf jedoch friihestens nach
100 Diensttagen nach dem Bezug des betreffenden Ordonnanzschuhwerkes oder
der letzten zulasten der Dienstkasse bezahlten Besohlung desselben erfolgen. Diese
Schuhreparaturen sind im Dienstbiichlein auf Seite 14a (bzw.14 neue Ausgabe)
einzutragen. Die Reparatur von Zivilschuhen darf nicht zulasten der Dienstkasse
erfolgen.

In den ibrigen Schulen und Kursen (Wiederholungskursen
usw.) diirfen nur Nachbenagelungen und kleine Reparaturen (z.B.Niharbeiten,
Evsatz von Haken und Osen) von Ordonnanzschuhwerk oder gleichwertigem
Zivilschuhwerk zulasten der Dienstkasse bezahlt werden. Fir solche Reparaturen
darf der Bund in einer Schule oder in emem Kurs pro Mann fiir ein oder zwei
Paar Schuhe mit einem Kostenbetrag von zusammen hochstens Fr.3.20 belastet
werden. Soweit im Einzelfalle die Reparaturkosten fiir die Schuhe eines Mannes
diesen Betrag ibersteigen, gehen sie zu dessen Lasten. Nicht felddiensttaugliche
Zivilschuhe (z. B.leichte Ausgangsschuhe und Halbschuhe) dirfen nicht zulasten
des Bundes repariert werden.

Konnen in besonderen Fillen die wihrend des Dienstes entstandenen Schiiden
vor der Entlassung der Truppe nicht mehr repariert werden, so ist dem Wehr-
manne eine im Rahmen des festgesetzten Hoéchstbetrages von Fr.3.20 wenn mdg-
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lich von einem Schuhfachmann zu bestimmende Entschidigung auszubezahlen
mit der Verpflichtung, die Reparatur sofort nach der Entlassung ausfithren zu
lassen. Die Auszahlung dieser Entschddigung ist im Dienstbiichlein auf Seite 14a
(bzw. 14 neue Ausgabe) einzutragen, unter Angabe des Betrages.

In den Wiederholungskursen usw. hat die Truppe die Ordonnanz-
und gleichwertigen Zivilschuhe unter Verwendung der in den Schuhmacherkisten
und -taschen vorhandenen Schuhniigel durch eigene Schuhmacher nachzube-
nageln. Verfligt die Truppe tber keinen eigenen Schuhmacher, so kénnen Nach-
benagelungen durch zivile Schuhmacher und Schuhmachermeister vorgenommen
werden. In diesem Falle liefert ithnen die Truppe die erforderlichen Schuhnigel,
welche die Truppe notigenfalls beim Korpssammelplatz- oder Waffenplatzzeughaus
anfordern kann.

Reparaturen an Ordonnanzschuhwerk und gleichwertigem Zivilschuhwerk
zulasten der Dienstkasse diirfen nur an Schuhmacher und Schuhmacher-
meister vergeben werden, die einen Ausweis der eidgendssischen Kriegsmaterial-
verwaltung ilber die Berechtigung zur Ausfithrung von Reparaturarbeiten an
Ordonnanzschuhwerk besitzen. Einzig Nachbenagelungen und kleine Reparaturen
im Sinne von Artikel 19, Absatz 2, dieser Verfiigung diirfen, wenn nétig, auch
andern Schuhmachern und Schuhmachermeistern tbertragen werden. Die Kom-
mandanten der Schulen und Kurse sorgen fiir die Befolgung dieser Vorschrift.

Die Reparaturen und die Verrechnung sind gemifl den jeweils glltigen
Richtlinien fiir die Ausfithrung von Reparaturarbeiten an Ordonnanzschuhwerk und
maximale Reparaturpreise auszuftihren.

Die Kommandanten haben das Schuhwerk (Ordonnanz- oder gleichwertiges
Zivilschuhwerk) beim Diensteintritt und bei der Entlassung einer genauen In-
spektion zu unterziehen. Die bei Dienstaustritt festgestellten Schiden miissen
sofort auf Rechnung des Mannes behoben werden. Die Kommandanten sorgen
dafiir, dafl die wihrend des Dienstes entstandenen Schuhdefekte vor der Ent-
lassung der Truppe repariert werden.

Zeitschriftenschau

Kiinstliche Milch fiir Soldaten

Die amerikanischen Soldaten, die als Besatzungstruppen in Korea, Japan und
auf den Philippinen dienen, haben sich laut der Zeitschrift ,,Neuheiten und Erfin-
dungen” (Bern) dariiber beschwert, daf} sie auf frische Milch verzichten missen.
Darum hat das Quartiermeisteramt der amerikanischen Armee Sachverstindige an
Ort und Stelle entsandt, um dort Milch kiinstlich herzustellen, sogenannte ,,rekon-
struierte” Milch. Diese wird erzeugt, indem Trockenmilch mit Butterdl und Wasser
vermischt wird, und diese Mischung soll eine ,,geschmacklich befriedigende Trink-

milch* darstellen.
(Aus ,,Allg. Schweiz. Militirzeitung®™, Juni 1948)



	Abänderung der Verfügung über die Ausrüstung des Heeres mit Schuhwerk

